Botschaft des Regierungsrates des
Kantons Aargau an den Grossen Rat
vom 25. Mai 2011 11.194

Forderprogramm Energie 2012-2013; Grosskredit

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen den Antrag fur einen Grosskredit zum Férderprogramm Energie
2012-2013 des Aufgabenbereichs 615 'Energie' zur Beschlussfassung.

1.  Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Botschaft beantragt der Regierungsrat einen Grosskredit "Férderpro-
gramm Energie 2012—-2013" fir einen einmaligen Nettoaufwand von 9,4 Millionen Franken.
Dieser Grosskredit ist Voraussetzung fur die Weiterfuhrung der bewahrten und erfolgreichen
Forderung energieeffizienter Massnahmen und erneuerbarer Energien.

Der Kanton Aargau setzt seit Jahren verschiedene Férderprogramme fir Energieeffizienz
und erneuerbare Energien im Gebaudebereich um. In der Aufgabenteilung mit dem Bund
und basierend auf der Bundesverfassung sind die Kantone fir den Gebaudebereich zustan-
dig und so auch fur die energetischen Massnahmen im Gebaudebereich. Die Entwicklungen
der letzten Jahre haben aufgezeigt, dass die Férderungen erfolgreich sind und die Entwick-
lung im Sinne der Ziele des Kantons unterstitzen. Die Forderbedingungen richten sich nach
den Empfehlungen des harmonisierten Fordermodells der Kantone (HFM). Kontinuitat ist
dabei eine wichtige Voraussetzung fur den Erfolg von Férderprogrammen. Der Erfolg der
Forderprogramme wird von den Kantonen in Zusammenarbeit mit dem Bund in der "Wir-
kungsanalyse kantonaler Férderprogramme" jahrlich Gberprift. Durch diese Férdermass-
nahmen soll die Energieeffizienz im Gebaudebereich erhéht und die CO,-Bilanz verbessert
werden. Durch Férdermassnahmen kann eine schnelle Einfiihrung von neuen Produkten und
Systemen am Markt wesentlich unterstitzt werden, wie zum Beispiel Dreifachverglasungen,
verbesserte Warmedammestoffe, Systeme zur Sonnenenergienutzung oder energieeffiziente
Warmepumpen.

Das "Férderprogramm Energie 2012-2013" umfasst finanzielle Beitrdge an konkrete Projek-
te wie Holzheizungen, Sonnenkollektoren, Warmepumpen und Sanierungen nach dem Mi-
nergie-Standard. An den Kosten des "Forderprogramms Energie 2012-2013" beteiligt sich
auch der Bund mit Mitteln aus der Teilzweckbindung der CO,-Abgabe.




Begleitend zum "Férderprogramm Energie 2012—2013" werden vom Férderprogramm unab-
hangige indirekte Massnahmen umgesetzt. Diese werden weiterhin Uber das Globalbudget
finanziert und umfassen im Wesentlichen die Information und Motivation von Bauherrschaf-
ten, die Energieberatung von Privaten, die Unterstitzung von Gemeinden, die MINERGIE-
Zertifizierung sowie die Aus- und Weiterbildung von Baufachleuten.

Die BDP, die CVP, die EVP, die FDP, die Griinen, die SD, die SP und die SVP sowie der
Aargauische Gewerbeverband (AGV), die Aargauische Industrie- und Handelskammer
(AIHK), der Baumeisterverband Aargau, der Hauseigentimerverband Aargau (HEV), aar-
gauSud Impuls, Fricktal Regio Planungsverband, zofingenregio Regionalplanung, der Re-
gionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt, der Regionalplanungsverband
Oberes Freiamt sowie der WWF Aargau haben sich an der Anhdrung beteiligt (vgl. Ziffer 11).

2. Ausgangslage
2.1 Handlungsbedarf aufgrund von Bundesvorgaben

2.1.1 CO,-Gesetz Schweiz

Die aktuellen Reduktionsziele geméass CO,-Gesetz sind in Ubereinstimmung mit dem Kyoto-
Protokoll bis 2012 befristet. Uber das Jahr 2012 hinausgehende Reduktionsziele und die zur
Zielerreichung notwendigen Massnahmen werden im Rahmen der laufenden Debatte im
Bundesparlament zur Revision des CO,-Gesetzes beraten. Mit der Ratifikation des Kyoto-
Protokolls im Juli 2003 hat sich die Schweiz verpflichtet, die Treibhausgasemissionen (Koh-
lendioxid, Methan, Lachgas und synthetische Gase) im Zeitraum 2008-2012 um 8 % unter
das Niveau von 1990 zu senken. Das CO,-Gesetz fixiert fir den gleichen Zeitraum eine Re-
duktion der gesamten energetischen CO,-Emissionen um 10 % (Teilziel Brennstoffe: -15 %;
Teilziel Treibstoffe: -8 %).

Erganzend zu inlandischen Massnahmen kénnen auch Emissionszertifikate angerechnet
werden, die durch die Realisierung von Klimaschutzprojekten im Ausland generiert wurden.
Sowohl bei den Zielen des CO,-Gesetzes und des Kyoto-Protokolls resultieren Zielliicken. In
Bezug auf die Ziele des CO,-Gesetzes rechnet das Bundesamt fur Umwelt (BAFU [Stand:
28. Juni 2010]) Uber den Zeitraum 2008—-2012 gerechnet mit einer Ziellliicke im Umfang von
0,3 Millionen Tonnen. Die Unsicherheiten der Schatzungen sind noch gross. Es sind auch
Szenarien denkbar, die zu einer grosseren Zielliicke oder zu einer Reserve fuhren.

Grafik

Entwicklung der CO,-Emissionen gemass CO,-Gesetz (Zeitreihe 1990-2010), Angaben in
Millionen Tonnen CO,. Die gestrichelten Linien markieren den jeweiligen Zielpfad, ohne Be-
rucksichtigung des Erwerbs von auslandischen CO,-Zertifikaten. Die Emissionswerte der
Brennstoffe sind klimakorrigiert (Quelle: BAFU 28. Juni 2010).
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2.1.2 Klimapolitik Schweiz nach 2012

Ab 2012 will die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen weiter vermindern, emissionsarmere
Technologien férdern und die Finanzierung ihrer Klimapolitik sichern. Reduktionsziele und
Massnahmen flir die Zeit nach 2012 werden im Rahmen der laufenden Debatte im Bundes-
parlament zur Revision des CO,-Gesetzes beraten.

Das revidierte CO,-Gesetz sieht der Bundesrat als indirekten Gegenvorschlag zur "Volks-
initiative fur ein gesundes Klima" (Klimainitiative), welche mindestens 30 % Reduktion der
Treibhausgase bis 2020 (gegeniber 1990) im Inland verlangt. Aufgrund der dadurch gege-
benen Fristen muss der Standerat die Vorlage spatestens in der Sommersession 2011
verabschieden.

Ein wichtiger Baustein zur Zielerreichung ist die Weiterflihrung des Gebaudeprogramms mit
maximal 200 Millionen Franken pro Jahr aus Mitteln der CO,-Abgabe. Damit werden Mo-
dernisierungen der Gebaudehiille geférdert, und der Einsatz von erneuerbaren Energien wird
unterstutzt.

2.1.3 Reduktion Abhangigkeit von fossilen Energietragern

Rund zwei Drittel der schweizerischen Energieversorgung basieren auf den fossilen Ener-
gietragern Erddl und Gas (Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2009). Dabei ist die
Schweiz vollstandig vom Ausland abhangig. Die Anzeichen mehren sich, dass in absehbarer
Zeit die Versorgung mit Erddl mit deutlichen Preisanstiegen verbunden ist. Neben der Re-
duktion des CO,-Ausstosses lohnt es sich deshalb auch die Abhangigkeit von fossilen Ener-
gietragern zu reduzieren (Entkarbonisierung). Damit reduziert sich auch die wirtschaftliche
Anfalligkeit auf geopolitische Krisen. Im Gebaudebereich kann die Abhangigkeit von fossilen
Energietragern durch den Einsatz von erneuerbarer Energie und durch gesteigerte Energie-
effizienz deutlich reduziert werden.



Mit der neuen Ausrichtung der Bundesenergiepolitik steigt zudem die Wahrscheinlichkeit,
dass die Strompreise mittelfristig erhdht werden mussen.

2.2 Handlungsbedarf aufgrund von kantonalen Vorgaben

Im Planungsbericht "energieAARGAU" vom Juni 2006 wird die vom Grossen Rat beschlos-
sene langfristige Ausrichtung der Energiepolitik des Kantons Aargau aufgezeigt. Uber die
Hauptausrichtungen von "energieAARGAU" strebt die kantonale Energiepolitik langfristig
eine wesentliche Steigerung der Energieeffizienz und eine Verbesserung der CO,-Bilanz an.
Schwerpunkte der Umsetzung sind die Férderung der Energieeffizienz im Zustandigkeits-
bereich der Kantone, dem Gebaudebereich und die Férderung erneuerbarer Energien. Damit
werden die Ziele des Bundes unterstutzt.

Im Entwicklungsleitbild des Regierungsrats, 2009-2018, halt der Regierungsrat fest, dass
sich der Energiekanton Aargau auch in den nachsten Jahren als Themenfihrer in der Ener-
giedebatte profilieren will. Die Férderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Ener-
gien sind primare Ziele der kantonalen Energiepolitik. Massnahmen zur Forderung der Ener-
gieeffizienz und zur intensiveren Nutzung von erneuerbaren Energien sollen ausgebaut wer-
den.

Im Rahmen des kantonalen Energiegesetzes wird seit 2002 mit Unterstitzung durch Global-
beitrage des Bundes ein Férderprogramm flr erneuerbare Energien sowie die Steigerung
der Energieeffizienz umgesetzt. Der Kanton stimmt seine Férderung auf die Massnahmen
des Bundes ab, um insbesondere Doppelférderungen zu verhindern. Die Férderprogramme
des Bundes und der Kantone stitzen sich inhaltlich auf das harmonisierte Fordermodell der
Kantone (HFM) ab, welches in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt fur Energie (BFE) erar-
beitet worden ist. Das HFM liefert Empfehlungen fir die Ausgestaltung direkter Massnah-
men. Es definiert die Minimalanforderungen an die Férderprogramme der Kantone und dient
deshalb auch als Grundlage fiir die Bestimmung der Globalbeitrage des Bundes an die Kan-
tone. Durch direkte Massnahmen werden finanzielle Beitrage an konkrete Projekte wie Holz-
feuerungen, Sonnenkollektoren, Warmepumpen und Modernisierungen nach dem Minergie-
Standard ausgerichtet. Begleitend dazu werden indirekte Massnahmen ergriffen. Zu diesen
zahlen unter anderem die Information und Motivation von Bauherren, die Energieberatung
von Privaten, die Unterstiitzung von Gemeinden sowie die Aus- und Weiterbildung von Bau-
fachleuten.

2.3 Stand Forderprogramm 2010-2011

a) Stand Foérderprogramm 2010

Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 30. Marz 2010 fir das "Férderprogramm Energie
2010-2011" einen Grosskredit fur einen einmaligen Nettoaufwand von 9,4 Millionen Franken
beschlossen.

Das Forderprogramm 2010 ist schleppend angelaufen. Férderzusagen konnten insgesamt
uber 3,59 Millionen Franken gemacht werden. Dies entspricht nur knapp der Halfte der prog-
nostizierten Férderzusagen gemass Botschaft Grosskredit Férderprogramm 2010-2011 von
7,6 Millionen Franken, was auf folgende Ursachen zurlickgefihrt werden kann:



— Die definitiven Férderzusagen konnten erst nach dem Beschluss des Grossen Rats im
Fruhjahr 2010 erfolgen. Die unsichere Situation Anfang 2010 hat sich negativ auf die
Nachfrage ausgewirkt.

— Das Forderprogramm konnte erst nach Ablauf der Referendumsfrist des Grosskredits im
Sommer 2010 aktiv beworben werden.

— Die Stiftung Klimarappen hat wider Erwarten die Férderung von Grossholzfeuerungen
(grésser als 500 Kilowatt [kW]) verlangert. Die Forderbeitrage der Stiftung Klimarappen
sind deutlich hdher als die kantonalen Fordersatze, weshalb beim Kanton weniger
Gesuche eingereicht wurden.

— Im Jahr 2010 wurden keine Pilotanlagen unterstitzt. Diese Forderkategorie ist sehr stark
vom Gesuchseingang einzelner Projekte abhangig.

— Im Forderbereich MINERGIE sind mehrere gréssere Férdergesuche eingegangen, fur
welche aufgrund der ausstehenden MINERGIE-Zertifizierung noch keine Forderzusagen
vorgenommen werden konnten. Diese Gesuche umfassen Férderbeitrage in der Hohe
von rund 1,5 Millionen Franken, deren Zeitpunkt der Zertifizierung noch unklar ist.

b) Prognose Forderprogramm 2011

Es kann davon ausgegangen werden, dass die im Jahr 2010 wegfallenden hemmenden
Faktoren im laufenden Jahr zu mehr Forderantragen fihren wird. Zudem kénnen die Ereig-
nisse in Japan dazu flhren, dass das Energiebewusstsein in der Bevodlkerung gesteigert
wird, was die Nachfrage nach Foérderung von energetischen Massnahmen erhéhen kann.
Ebenso kénnen die Unsicherheiten im Olmarkt zu vermehrten Investitionen in erneuerbare
Energien fihren. Die flankierenden Massnahmen im Beratungsbereich (wie zum Beispiel
Informationsveranstaltungen, redaktionelle Beitrage) werden sich ebenso positiv auf das
Forderprogramm auswirken, wie die Férderaktion 2011 mit doppelten Beitragen fir Sonnen-
kollektoren bei Mehrfamilienhdusern. Gesamthaft kann daher mit einer wesentlichen
Zunahme der Forderantrage gerechnet werden.

Nachstehende Tabelle gibt Auskunft Gber Forderzusagen 2010 sowie Uber eine Prognose
der erwarteten Férderzusagen 2011 (in Fr. 1'000.-).

Foérdermassnahme Geplante Getatigte Erwartete Prognose
Forderzusagen Forderzusagen Forderzusagen Forderzusagen
2010/11 2010 2011 2010/11

Sonnenkollektoren 4'000 830 1'500 2'330
Warmepumpen 4'000 860 1'100 1'960
Kleinholzfeuerungen 1'400 270 300 570
Grossholzfeuerungen 1'600 660 750 1'410
Minergie 2'200 970 1'750 2'720
Abwarmenutzungen, und 2'000 0 50 50
Pilotanlagen

Total 15'200 3'590 5'450 9'040




3.  Forderpolitik des Bundes
3.1 Teilzweckbindung der CO,-Abgaben

In den vergangenen Jahren hat die Energie- und Klimapolitik des Bundes stark an Dynamik
gewonnen.

Am 23. Marz 2007 hat das Parlament im Zug der Verabschiedung des Stromversorgungs-
gesetzes (StromVG) auch das Energiegesetz (EnG) revidiert. Das revidierte EnG schreibt
vor, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 um mindestens
5400 Gigawattstunden (GWh) zu erhéhen. Es enthalt dazu ein Paket von Massnahmen zur
Forderung der erneuerbaren Energien sowie zur Férderung der Effizienz im Elektrizitats-
bereich. Hauptpfeiler ist dabei die kostendeckende Einspeisevergitung (KEV) fur Strom aus
erneuerbaren Energien.

Am 12. Juni 2009 beschloss das Parlament, die CO,-Abgabe nicht mehr vollumfanglich an
die Bevolkerung und an die Wirtschaft riickzuverteilen, sondern mit einem Drittel der Ein-
nahmen klimafreundliche Gebaudesanierungen wahrend maximal zehn Jahren zu finan-
zieren (Teilzweckbindung). Mit der Erhéhung der CO,-Abgabe stehen ab 2010 bis zu

200 Millionen Franken pro Jahr fur die Férderung von Gebaudesanierungen und erneuer-
baren Energien, der Abwarmenutzung und der Gebaudetechnik zur Verfigung. Mit der
Anpassung des CO,-Gesetzes verlagerte der Bund den Schwerpunkt auf die Klimapolitik.
Die Férderung mit Mitteln aus der Teilzweckbindung der CO,-Abgabe auf Basis des CO,-
Gesetzes I0st

die Ausrichtung von Globalbeitragen an die Kantone auf Basis des Energiegesetzes ab.
Schlussendlich ergibt sich folgende Aufteilung:

Gesetzesgrundlage CO,-Gesetz CO,-Gesetz

Art. 10 Abs. 1°* lit. a Art. 10 Abs. 1°* lit. b
Bezeichnung des "Das Gebdudeprogramm” "Haustechnik und Abwarme"
Forderprogramms
Federfihrung Bund Kantone
Massnahmen Foérderung der energetischen Forderung der erneuerbaren

Sanierung bestehender Wohn- | Energien, der Abwarmenutzung
und Dienstleistungsgebaude und der Gebaudetechnik bei

Gebauden
Grundlage fiir die Verteilung Kriterien fur "Das Gebaude- Harmonisiertes Fordermodell
der Férdermittel Bund programm". Glltig in allen (HFM). Verteilung aufgrund
Kantonen. Die Auszahlung kantonaler Budgets und CO,-
erfolgt Gber das "Das Wirkung der Massnahmen

Gebaudeprogramm”




Gesetzesgrundlage CO,-Gesetz CO,-Gesetz
Art. 10 Abs. 1°* lit. a Art. 10 Abs. 1°* lit. b
Bezeichnung des "Das Gebdudeprogramm” "Haustechnik und Abwarme™
Forderprogramms
Anteil kantonale Férdermittel Kantone mussen keine Mittel Mechanismus Globalbeitrage:
einbringen. Sie kdnnen freiwillig | Kantone miissen mindestens
die Beitrdge erhdhen gleich hohe Beitrage wie der
Bund einbringen, um Bundes-
gelder abholen zu kdnnen
Finanzierung Kanton keine kantonalen Mittel Grosskredit
vorgesehen Forderprogramm
Bundesmittel (in Millionen ~133 ~67
Franken)

3.2 Forderprogramm "Das Gebaudeprogramm" der Kantone

Fir die Umsetzung des Gebiudemodernisierungsprogramms nach Art. 10 Abs. 1°° lit. a des
CO,-Gesetzes sind die Kantone verantwortlich gemass ihrem Zustandigkeitsbereich der
Gebaude. Den Kantonen entstehen dadurch keine Kosten, denn die Kantone werden flir den
Vollzug entschadigt. Fur die Forderungen selbst missen die Kantone keine Beitrage leisten.
"Das Gebaudeprogramm" der Kantone hat das Gebaudeprogramm der Stiftung Klimarappen
abgel6st, welches von der Erddlvereinigung in Abstimmung mit dem BFE zur Unterstitzung
der energieeffizienten Erneuerung von Gebaudehullen aufgebaut wurde.

3.3 Forderprogramm fir "Haustechnik und Abwarme"

Die Férderung der erneuerbaren Energien, der Abwarmenutzung und der Gebaudetechnik
bei Gebauden nach Art. 10 Abs. 1° lit. b des CO,-Gesetzes erfolgt durch die Kantone. Die
Mittelzuteilung an die Kantone erfolgt tGber das Gefass der Globalbeitrage. Massgebend ist
die CO,-Wirkung der Massnahmen und die Hohe der kantonalen Budgets. Bundesmittel
werden dabei maximal in der Hohe des kantonalen Budgets ausgeschiittet. Von den Global-
beitragen des Bundes kdnnen folglich nur jene Kantone profitieren, welche ein Forder-
programm lancieren.

4. Fordermassnahmen Kanton Aargau

Der Kanton Aargau unterstutzt seit Jahren Massnahmen fir Energieeffizienz und erneuer-
bare Energien im Gebaudebereich mit sehr gutem Erfolg. Die Férderbedingungen richten
sich nach den Empfehlungen des HFM. Kontinuitat ist dabei eine wichtige Voraussetzung fur
den Erfolg, welcher von den Kantonen in Zusammenarbeit mit dem Bund in der "Wirkungs-
analyse kantonaler Férderprogramme" jahrlich Gberprift wird.



Mit dem beantragten Grosskredit werden direkte Massnahmen in den Bereichen erneuerbare
Energien, Abwarmenutzung und die Gebaudetechnik sowie Minergie-Gebaude gefordert. Die
Forderungen in diesen Bereichen entsprechen Art. 10 Abs. 1° Jit. b des CO,-Gesetzes des
Bundes. Damit sollen in erster Linie Private einen Anreiz erhalten, in nachhaltige Projekte zu
investieren, auch wenn dies zu Mehrinvestitionen fiinrt. Es ist erkennbar, dass solche Mehr-
investitionen eine Hurde darstellen, selbst wenn bei einer Betrachtung Gber die gesamte Le-
bensdauer die nachhaltigen Projekte bereits bei den aktuellen Energiepreisen im Bereich der
Wirtschaftlichkeit liegt. Weiter sollen Pilotanlagen, die fur den Kanton von Bedeutung sind,
unterstiutzt werden.

Das Forderprogramm beinhaltet ausschliesslich Massnahmen an die der Bund im Rahmen
der neuen CO,-Gesetzgebung ebenfalls Beitrage leistet. Schwerpunkte des Programms
sind:

a) Forderung von Sonnenkollektoren (Solarthermieanlagen)

Sonnenkollektoren fiur die Warmwassererzeugung oder fur die Heizungsunterstiitzung sollen
weiterhin durch den Kanton mit Beitragen geférdert werden. Der Warmwasserverbrauch
macht einen wesentlich Anteil des Gesamtenergieverbrauchs in einem Gebaude aus.
Besonders bei neuen, energieeffizienteren Gebauden kann der Anteil fir Warmwasser
30-40 % des gesamten Energiebedarfs eines Gebaudes ausmachen.

Nicht geférdert werden Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie. Die
Forderung von Photovoltaikanlagen wird bereits durch den Bund Uber das Férderprogramm
KEV fur Strom aus erneuerbaren Energien vorgenommen. Aufgrund einer Abgrenzung
zwischen dem Bund und den Kantonen sollen nicht die gleichen Massnahmen geférdert
werden.

b) Foérderung Warmepumpen

Der Ersatz von Ol-, Gas- und Elektroheizungen durch Sole- oder Grundwasserwarme-
pumpen soll weiterhin geférdert werden. Ein relevanter Beitrag an die langerfristigen Klima-
ziele kann nur dann erreicht werden, wenn Geb&aude in Zukunft nicht mehr fossil beheizt
werden (Entkarbonisierung der Gebaude). Warmepumpen stehen bei neuen Gebauden
bereits heute als wirtschaftliche Lésung zur Verfiigung. Den relativ hohen Anfangsinvesti-
tionskosten stehen tiefe Betriebskosten gegentuber, sodass bei steigenden Preisen fir die
fossilen Brennstoffe die Wirtschaftlichkeit sich noch starker akzentuieren wird.

c) Forderung Kleinholzfeuerungen

Holzheizungen sollen weiterhin unterstitzt werden. Holz ist eine einheimische, erneuerbare
und CO,-neutrale Energie. Das Potenzial an Holzheizungen ist im Aargau noch lange nicht
ausgeschopft. Der Anteil des Energieholzes konnte fir die Energiegewinnung etwa verdop-
pelt werden. Die Kosten fir Holzheizungen sind gegenwartig nicht wirtschaftlich. Zu den
Kleinholzfeuerungen zahlen Stlickholzheizungen, Pellet- und Schnitzelheizungen bis 70 kW
Leistung.



Kleinholzfeuerungen werden nur geférdert, wenn diese das Qualitatssiegel von "Holz-
EnergieSchweiz" tragen. Dadurch wird der Ausstoss von Feinstaub gering gehalten.

d) Forderung Grossholzfeuerungen

Grossholzfeuerungen sollen ebenfalls weiterhin unterstitzt werden, wenn diese die Luftrein-
halteverordnung 2012 einhalten. Pellet- und Schnitzelheizungen tber 70 kW zahlen zu den
Grossholzheizungen. Oft wird die durch Grossholzfeuerungen erzeugte Warme Uber ein
Fernwarmenetz an die Warmebezuger verteilt.

e) Forderung Minergie

Der Minergiestandard hat in den letzten Jahren einen grossen Beitrag zur Verbesserung der
Gebaudequalitat geleistet. Auch in Zukunft soll die Marke "Minergie" fur die Weiterentwick-
lung gemass neuestem Stand der Technik genutzt werden. In Erganzung zum "Das Gebau-
deprogramm" unterstitzt der Kanton auch weiterhin Sanierungen nach dem Minergie- oder
dem Minergie-P-Standard. Dies ist insofern sinnvoll, da "Das Gebaudeprogramm" nur ein-
zelne Gebaudeteile wie Dach, Wand oder Fenster unterstitzt. Aus energetischen Grinden
sind Gesamtsanierungen nach dem Minergie- oder dem Minergie-P-Standard sehr effizient.

f) Forderung Abwarmenutzung und Pilotanlagen

Es sollen Beitrage an Investitionen in die Abwarmenutzung ausgerichtet werden, wenn eine
Uberdurchschnittliche energetische Wirkung gegeben ist. Im Weiteren sollen auch neue
Technologien unterstitzt werden, die eine hohe Effizienz und das Potential ausweisen, einen
Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. In Einzelfallen sollen daher auch Pilotprojekte,
namentlich Geothermie, unterstitzt werden. Damit kdnnen in der Praxis Erfahrungen ge-
sammelt werden, die fur eine mittelfristige Marktreife von neuen Technologien wichtig sind.

5. Kosten-Nutzen Analyse

Der Kanton Aargau fihrt im Rahmen der "Wirkungsanalyse kantonaler Férderprogramme”
eine jahrliche Kosten-Nutzen Analyse der direkten Massnahmen im kantonalen Férderpro-
gramm durch. Die Wirkungsanalyse wird von den Kantonen gemeinsam mit dem Bund er-
stellt. Sie stltzt sich auf die Vorgaben des HFM, welches Entwicklungen der Markte und
Preise durch periodische Anpassungen bericksichtigt. Der ermittelte Wirkungsfaktor — das
Verhaltnis der erzielten energetischen Wirkung zu den entsprechenden Ausgaben — und die
energetische Wirkung fliessen in den Jahresbericht des Kantons Aargau als Leistungskenn-
zahlen ein.

Der durchschnittliche Wirkungsfaktor der Kantone bewegte sich in den Berichtsjahren
2002-2008 in der Grossenordnung zwischen 1,2 Kilowattstunde (kWh)/Rappen und

1,8 kWh/Rappen Der Wirkungsfaktor des Forderprogramms des Kantons Aargau bewegte
sich in diesem Zeitraum zwischen 1,5 kWh/Rappen und 3,5 kWWh/Rappen Im Jahr 2009
wurde aufgrund der Sondersituation des Stabilisierungsprogramms in vielen Kantonen ein
tieferer Wirkungsfaktor erzielt. Die Wirkungsanalyse liefert weiter eine Auswertung der
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energetischen Wirkungen (eingesparte kWh), der Emissionsreduktionen (insbesondere CO,,
aber auch flliichtige organische Verbindungen (VOC), Stickoxide (NOy), Schwefeloxide (SOy)
und Partikel) und der wirtschaftlichen Auswirkungen (ausgeléste Mehrinvestitionen,
Beschaftigungswirkungen) der kantonalen Forderprogramme.

6. Mitnahmeeffekt

Ein Mithahmeeffekt liegt generell dann vor, "wenn Individuen finanzielle Zuwendungen des
Staats fur eine Handlung erhalten, die sie auch ohne die Férderung des Staats vorgenom-
men hatten (zum Beispiel Kauf einer energieeffizienten Anlage, welche finanziell geférdert
wird). Mitnehmer erfiillen die Kriterien zum Erhalt einer Subvention, ohne dass sie dafur ihr
Verhalten andern mussen (Quelle: BFE Bericht "Evaluation des Gebaudeprogramms der
Stiftung Klimarappen" vom November 2010).°

Das HFM empfiehlt den Fordermechanismus und Mindestanforderungen an die direkte For-
derung, basierend auf den Erfahrungen mit vergangenen Férderprogrammen und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Diese Empfehlungen sollen zur Vereinheitlichung der schweize-
rischen Forderlandschaft fihren und dienen der Minimierung der Mitnahmeeffekte. Um den
Mitnahmeeffekt zu begrenzen, haben sich direkte Férdermassnahmen als optimal erwiesen.
Die Forderbeitrage durfen weder zu tief noch zu hoch angesetzt werden. Zu tiefe Férderbei-
trage erzielen keine Lenkungswirkung, zu hohe Forderbeitrage fuhren zu einer ineffizienten
Forderung. Die Empfehlungen des HFM dienen der Optimierung der kantonalen Férderpro-
gramme.

Erfahrungen mit Mithahmeeffekten wurden in der Schweiz insbesondere mit Evaluationen
der Férdermassnahmen im Rahmen des Programms Energie 2000 gesammelt. Diese Unter-
suchungen zeigen die Wichtigkeit des Fordermechanismus und der Hohe der Forderbeitra-

ge.

Mit direkten Férdermassnahmen konnten Mithnahmeeffekte auf eine Gréssenordnung von
20-30 % reduziert werden, wenn der Forderbeitrag genug hoch war. Anreize Uber Steuer-
erleichterungen haben sich als sehr ineffiziente Losung herausgestellt, welche hohe Mit-
nahmeeffekte in der Gréssenordnung von 80 % aufweist (vergleiche BFE-Bericht "Analyse
finanzieller Massnahmen im Energiebereich" vom Oktober 2008). Eine aktuellere Evaluation
von Mitnahmeeffekten bietet die Evaluation des Gebaudeprogramms der Stiftung Klimarap-
pen. Aufgrund von Befragungen von Gesuchstellenden, Teilnehmenden und Projektbeglei-
tenden konnte der Mithahmeeffekt auf 22 % geschatzt werden. Er hat sich zudem mit zuneh-
mender Programmdauer reduziert.

7. Kosten und Finanzierung
7.1 Forderbeitrag pro Massnahme
Die Fachstelle Energie hat nur einen geringen Einfluss auf die Anzahl der Férdergesuche zu

den einzelnen Massnahmen. Die geplanten Finanzmittel beruhen auf Erfahrungswerten aus
dem Verlauf der bisherigen Programme. Bei gleichbleibenden Fordersatzen wird gegeniber


http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00381/index.html?lang=de##
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2011 mit einer steigenden Nachfrage gerechnet. Die Grossholzfeuerungen werden nicht
mehr durch die Stiftung Klimarappen gefordert, weil diese die Férderung einstellt. Das Ge-
baudeprogramm der Kantone wird Massnahmen auch in der Haustechnik auslésen. Zudem
erhoht sich die Nachfrage nach Energieeffizienz und erneuerbaren Energien mit steigenden
Energiepreisen.

Eine Verschiebung der Mittel, zum Beispiel von den Kollektoranlagen zu den Warmepum-
pen, ist in der Kompetenz der Fachstelle und wird in der Berichterstattung ausgewiesen.

Das Férderprogramm ist wie folgt geplant: (in Fr. 1'000.-)

Massnahme Beitrage

2012 2013 Total
Sonnenkollektoren 1'500 1'500 3'000
Warmepumpen 1'500 1'500 3'000
Kleinholzfeuerungen 400 400 800
Grossholzfeuerungen 1'000 1'000 2'000
Minergie 1'800 1'800 3'600
Abwarmenutzungen und Pilotanlagen 800 800 1'600
Total Forderbeitrage 7'000 7'000 14'000

7.2 Beitrage von Bund und Kanton

Gemass CO,-Gesetz, Art. 10 Abs. 1 bis lit. b richtet der Bund zur Férderung der Energie-
und Abwarmenutzung jahrliche Globalbeitrage an die Kantone aus. Gesamthaft stehen pro
Jahr rund 67 Millionen Franken zur Verfiigung. Die Ausschuttung stitzt sich auf das harmo-
nisierte Forderprogramm der Kantone und ist abhdngig vom Budget der Kantone. Die For-
derbeitrage richten sich nach der CO,-Wirksamkeit der einzelnen Massnahmen. Die Kantone
erhalten maximal einen Bundesbeitrag in der Hoéhe der kantonalen Mittel. Aufgrund der bis-
herigen Erfahrungen rechnet das Departement Bau, Verkehr und Umwelt damit, dass der
Bundesbeitrag mindestens 50 % der kantonalen Mittel betragt.

Der Kanton Aargau kann nur von den CO,-Geldern des Bundes profitieren, wenn er auch
Mittel fUr die Férderung von energetischen Massnahmen spricht. Kantone ohne Foérder-
programm profitieren folglich nicht von den Globalbeitragen des Bundes beziehungsweise
von den Mitteln aus der Teilzweckbindung der CO,-Abgabe. Die Bundesmittel betragen
somit (in Fr. 1'000.-):
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2012 2013 Total

Kantonale Beitrage (Globalkredit) 4'700 4'700 9'400

Bundesbeitrage gemass CO,-Gesetz 2'300 2'300 4'600
(50 % der kantonalen Beitrage)

Total Foérderbeitrage * 7'000 7'000 14'000

* Alifallige Anderungen bei den Globalbeitrdgen des Bundes werden bei den Férderzusicherungen beriicksichtigt. Das Total der
Forderbeitrage passt sich um allfallige hdhere oder tiefere Bundesbeitrage an.

8. Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Die in den Jahren 2012 und 2013 zugesicherten Forderbeitrdge werden ausbezahlt, wenn
das entsprechende Bauvorhaben realisiert, gepruft und abgerechnet ist. Die Realisierung der
Massnahmen kann sich Uber einen Zeitraum von bis zu drei Jahren erstrecken. Dadurch
werden die Auszahlungen fir das Férderprogramm voraussichtlich bis ins Jahr 2016 getatigt.
Entsprechend mussen die Jahrestranchen im Aufgaben- und Finanzplan (AFP) eingestellt
werden.

Geplante Jahrestranchen (in Franken)

2012 2013 2014 2015 2016 Total GK
Aufwand 3'500'000 7'000'000 3'000'000 400000 100'000  14'000'000.0
Ertrag -1'100'000 -2'300'000 -1'000'000 -150'000 -50'000  -4'600'000.0
Saldo 2'400'000 4'700'000 4'000'000 550'000 150'000 9'400'000.0

Bei der Erstellung des AFP werden die Jahrestranchen an die erwarteten Auszahlungen res-
pektive Einnahmen im Aufgabenbereich 615 'Energie' angepasst.

9. Auswirkungen auf die Wirtschaft

Gemass dem HFM muss eine Férderung mindestens 10 % bis maximal 50 % der nicht
amortisierbaren Mehrkosten decken. Damit wird verhindert, dass die Mitnahmeeffekte zu
gross werden. In der Regel betragt die Férderung rund 10-20 % der Investitionen. Pro
Forderfranken werden damit zwischen Fr. 5.— und Fr. 10.— an Investitionen ausgel6st. Die
Wertschopfung erfolgt zu einem sehr grossen Teil lokal und regional. Mit dem beantragten
Forderprogramm wird damit bei den regionalen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU's)
pro Jahr ein Auftragsvolumen von rund 35-70 Millionen Franken ausgeldst.

10. Rechtsgrundlagen

Das "Férderprogramm Energie 2012—-2013" stutzt sich auf § 12 des Energiegesetzes des
Kantons Aargau (EnergieG). Dabei sollen namentlich Projekte im Zusammenhang mit er-
neuerbaren oder aus einheimischen Quellen stammenden Energietragern und solche zum
Zweck der Abwarmenutzung gefoérdert werden.
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Gemass § 20 Abs. 1 des Gesetzes Uber die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben
und Finanzen (GAF) ist dem Grossen Rat das Begehren fur einen Grosskredit mit einer
besonderen Vorlage zu unterbreiten, wenn der geplante Nettoaufwand einmalig den Betrag
von 5 Millionen Franken Ubersteigt. Dies trifft auf das vorliegende Begehren zu: Es belauft
sich auf netto 9,4 Millionen Franken.

Bei der Vorlage handelt es sich um eine neue Ausgabe gemass § 63 Abs. 1 lit. d der Ver-
fassung des Kantons Aargau (SAR 110.000). Eine Ausgabe gilt als neu, wenn in Bezug auf
ihren Umfang, den Zeitpunkt ihrer Vornahme oder andere wesentliche Modalitaten eine ver-
haltnismassig grosse Handlungsfreiheit besteht (§ 20 Abs. 3 GAF). Da der Grosskredit fur
die einmalige neue Ausgabe netto 5 Millionen Franken Ubersteigt, untersteht diese Vorlage
dem Ausgabenreferendum.

Mit der Einfihrung der Ausgaben- und Schuldenbremse per 1. Januar 2005 wird gemass

§ 20 Abs. 4 GAF verlangt, dass neue Ausgaben mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder
des Grossen Rats beschlossen werden. Wird beim Globalkreditbeschluss die absolute Mehr-
heit verfehlt, ist das Geschaft abgelehnt.

Bei der Vorbereitung der Vorlage an den Grossen Rat, die der obligatorischen oder fakultati-
ven Volksabstimmung unterliegt, war gemass § 66 der Verfassung des Kantons Aargau eine
Anhoérung durchzufihren.

11. Ergebnis der Anhérung
Die Anhorung fand vom 28. Marz 2001 bis zum 27. April 2011 statt.

Die BDP, die CVP, die EVP, die FDP, die Griinen, die SD, die SP und die SVP sowie der
Aargauische Gewerbeverband (AGV), die Aargauische Industrie- und Handelskammer
(AIHK), der Baumeisterverband Aargau, der Hauseigentimerverband Aargau (HEV), aar-
gauSud Impuls, Fricktal Regio Planungsverband, zofingenregio Regionalplanung, Regional-
planungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt, Regionalplanungsverband Oberes
Freiamt sowie der WWF Aargau haben sich an der Anhérung beteiligt.

Die Mehrheit der Vernehmlassenden beflurworten Massnahmen zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz und den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien. Der Grosskredit wird
explizit nur von der SVP und dem HEV abgelehnt.

Aus Sicht der BDP soll das Foérderprogramm unbedingt weitergefiihrt werden. Die CVP wie
auch der Fricktal Regio Planungsverband stimmen dem beantragten Grosskredit ebenfalls
zu. Beide sind jedoch wie auch der HEV der Meinung, dass energetische Sanierungen nur
aufgrund fundierter Analysen und einer umfassenden Planung erfolgen sollten und schlagen
deshalb vor, die Forderung solcher Projekte an ein ganzheitliches Konzept zu knlpfen.

Es ist unbestritten, dass ein ganzheitliches Modernisierungskonzept in den meisten Fallen
sinnvoll ist. Die Bauherrschaft kann dadurch vor Fehlinvestitionen bewahrt werden. Deshalb
unterstitzt der Kanton Energieberatungen finanziell. Es ist geplant, die Energieberatung
weiter auszubauen und die indirekten Massnahmen zu starken. Weiter werden durch das


http://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/texts_of_law/323
http://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/texts_of_law/323
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Forderprogramm 2012/13 Gesamtsanierungen, welche dem MINERGIE-Standard ent-
sprechend gefdrdert.

Die EVP beflirwortet grundsatzlich das Férderprogramm Energie 2012—-2013, ist jedoch der
Auffassung, dass vor dem Beschluss eine Grundsatzdiskussion nétig ware, wie die Energie-
wirtschaft nach der Fukushimakatastrophe entwickelt und umgebaut werden soll.

Die FDP ist mit dem Hauptziel des Férderprogramms einverstanden, jedoch ist sie der Mei-
nung, dass in Pilotanlagen von neuen Technologien, wie Geothermie, Nutzung solarer War-
me deutlich mehr investiert werden sollte. Sie vertritt zudem den Standpunkt, dass mit fis-
kalischen Anreizen eine viel breitere Wirkung erreicht werden kénnte, als mit Anstossfinan-
zierungen, wie sie mit der Weiterfiihrung des Grosskredits geschehe. In diesem Zusammen-
hang beruft sich die FDP auf ihre Motion, wonach die Abzugsdauer der Kosten fur energeti-
sche Sanierungen auf langstens funf Jahre zu verlangern sind und der Steuerpflichtige beim
erstmaligen Abzug die Dauer verbindlich festlegen muss. Die Verdoppelung des Grosskre-
dits fur das geplante Férderprogramm schlagen sowohl die Griinen als auch der WWF vor.
Die SP erachtet den beantragten Kredit als Minimallésung und fordert gar, diesen fir die
Jahre 2012 und 2013 zu verzehnfachen, das heisst auf 94 Millionen Franken zu erhohen. Mit
Minimalprogrammen und falschen steuerlichen Anreizen kénne keine nachhaltig ausge-
richtete Energie- und Klimapolitik betrieben werden.

Die Unterstutzung von Pilotanlagen ist mit dem Kredit des Férderprogramms 2012/13
moglich. Pilotanlagen sollen aber in erster Linie durch den Bund geférdert werden. Dadurch
soll verhindert werden, dass dieselbe Technologie in der Schweiz mehrmals unterstitzt wird.
Der Kanton unterstitzt deshalb in erster Linie Anlagen, welche nicht oder nur ungenigend
durch den Bund geférdert werden.

Die Mitnahmeeffekte bei steuerlichen Abziigen durch energetische Sanierungen sind deut-
lich hdher, als bei direkten Forderungen. Dies liegt unter anderem daran, dass die Zeitspan-
ne zwischen Investitionsentscheid und Steuerbescheid zeitlich weit auseinander liegen.

Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass zum heutigen Zeitpunkt die vorgesehenen Mittel
fur das Forderprogramm ausreichen und beantragt deshalb keine Erhéhung. Sollten sich
aufgrund der Massnahmen in der Energiepolitik zusatzliche Massnahmen aufdrangen, wird
er die Lage neu beurteilen und allenfalls einen weiteren Kreditantrag vorlegen.

Die FDP erwartet tiberdies, dass ein Uberschreiten der Kreditlimite verhindert und ein effi-
zientes Controlling gefihrt wird. Dieser Antrag wird auch vom AGV gestellt, welche die Fort-
setzung des Forderprogramms jedoch ebenfalls als sinnvoll und notwendig erachtet.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Férderprogramme ist ein effizientes Controlling sicher-
gestellt.
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Die AIHK unterstitzt die Bestrebungen zur Steigerung der Energieeffizienz, jedoch nur im
Sinne eines befristeten Ansatzes und nur fiir Massnahmen, die zum unmittelbaren Durch-
bruch marktreifer Technologien fihren. Die AIHK verlangt zudem weitere Ausfihrungen zum
Kosten- /Nutzenverhaltnis der geférderten Massnahmen und zur Grésse des Mitnahmeeffek-
tes, damit die H6he des beantragten Grosskredits beurteilt werden kénne. Die vorliegende
Botschaft wurde diesbezlglich erganzt (vgl. dazu Ziffern 5 und 6).

Wie bereits ausgefuhrt, konnen Pilotprojekte explizit unterstitzt werden, um neue Technolo-
gien mit einer mittelfristigen Marktreife zu entwickeln. Die Wirkung der Férderprogramme der
Kantone wird jahrlich durch den Bund Uberpruft.

Ein Ja zu erneuerbaren Energien, aber keine Weiterfihrung des Férderprogramms, diese
Meinung vertreten die SVP und der HEV. Sowohl die SVP als auch der HEV flihren weiter
an, dass das Férderprogramm zu falschen Anreizen fiihre und Steuergelder fur Investitionen
eingesetzt wirden, die so oder so getatigt wirden. Dieser Mithahmeeffekt wird — wie oben
erwahnt — auch von der AIHK kritisiert. Erlduterungen dazu sind unter Ziffer 6 ausgefuhrt.

Die SVP und der HEV sind auch der Ansicht, dass durch das Férderprogramm Investitionen
getatigt wurden, fir Gebaude, die besser abgerissen und neu gebaut wurden, und dass die
Hausbesitzer fir den Werterhalt ihrer Liegenschaften selber aufkommen mussten bezie-
hungsweise der Wille dafiir gross sei. Die Subventionswirtschaft wird von der SVP als auch
vom HEV vehement abgelehnt, dies auch vor dem Hintergrund von zu vielen professionellen
Nutzniessern wie die Bauwirtschaft, Berater und Staatsangestellte. Wie auch die CVP und
der Fricktal Regio Planungsverband pladiert der HEV, dass Gesamtsanierungen in einem
Gesamtkonzept geplant und realisiert werden mussen.

Das Gebaudeprogramm der Kantone unterstltzt die energetische Sanierung der Gebaude-
hillen zu den gleichen Férderbedingungen in der ganzen Schweiz. Die Férdermittel werden
aus der CO,-Teilzweckbindung entnommen. Der Kanton hat damit keinen direkten Einfluss
auf die Forderbedingungen bei der Gebaudehlle. Der Kanton Aargau unterstutzt mit der
Energieberatung die Gebaudeeigentimerinnen und Gebaudeeigentimer bei ihren Entschei-
dungen. Das Abreissen einer bestehenden Liegenschaft kann sich in bestimmten Fallen aus
energetischer Sicht aufdrangen. Der Kanton konzentriert seine Programme vor allem auf die
Haustechnik und die Abwarmenutzung.

Durch die Gebaudemodernisierungen und die Berlcksichtigung von energieeffizienten haus-
technischen Anlagen profitieren regionale KMU und der Geldabfluss ins Ausland wird auf-
grund der Energieimporte reduziert.

Der WWF beantragt, auch die Photovoltaikanlagen zu férdern, da die KEV nicht ausreiche,
um alle eingereichten Photovoltaikprojekte zu unterstitzen. Zudem regt der WWF an, das
Forderprogramm in eine mehrjahrige Strategie (2014—2020) einzubinden und die nétigen
Foérdermassnahmen und Mittel, welche dafir bereitgestellt werden missen, zu definieren.
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Der Bund hat die Abgabe fir die kostendeckende Einspeisevergitung ab 2013 auf 0,9 Rap-
pen/kWh angehoben und der Anteil des Solarstroms am KEV-Férdertopf ("Solar-Deckel")
wird von bisher 5 % auf 10 % verdoppelt werden. Der Bund geht davon aus, dass die Warte-
liste damit abgebaut werden, kann. Eine Doppelférderung von KEV-Anlagen durch den
Kanton soll grundsatzlich vermieden werden.

12. Weiteres Vorgehen

Dieser Beschluss untersteht dem Ausgabenreferendum. Sofern das Referendum nicht
ergriffen wird, kdnnen die Zusicherungen gemacht werden.

Zum Antrag:

Der Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum geméss § 63 Abs. 1 lit. d der
Kantonsverfassung, sofern ihm die absolute Mehrheit der Mitglieder des Grossen Rats zu-
stimmt.

Erreicht die Abstimmung nicht 71 befiirwortende Stimmen, ist die Vorlage abgelehnt (§ 20
Abs. 4 GAF).

Wird das Behérdenreferendum geméss § 62 Abs. 1 lit. e der Kantonsverfassung ergriffen,
findet eine Volksabstimmung statt.

Antrag:
Fir das Férderprogramm Energie 2012-2013 wird ein Grosskredit flr einen einmaligen
Nettoaufwand von 9,4 Millionen Franken beschlossen.

Aarau, 25. Mai 2011

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS

Landammann: Staatsschreiber:

Dr. Urs Hofmann Dr. Peter Grinenfelder




	1. Zusammenfassung
	2. Ausgangslage
	2.1 Handlungsbedarf aufgrund von Bundesvorgaben
	2.1.1 CO2-Gesetz Schweiz
	2.1.2 Klimapolitik Schweiz nach 2012
	2.1.3 Reduktion Abhängigkeit von fossilen Energieträgern

	2.2 Handlungsbedarf aufgrund von kantonalen Vorgaben
	2.3 Stand Förderprogramm 2010–2011

	3. Förderpolitik des Bundes
	4. Fördermassnahmen Kanton Aargau
	5. Kosten-Nutzen Analyse
	6. Mitnahmeeffekt
	7. Kosten und Finanzierung
	7.1 Förderbeitrag pro Massnahme
	7.2 Beiträge von Bund und Kanton

	8. Aufgaben- und Finanzplan (AFP)
	9. Auswirkungen auf die Wirtschaft
	10. Rechtsgrundlagen
	11. Ergebnis der Anhörung
	12. Weiteres Vorgehen

